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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2022 Ausgegeben am 14. April 2022 Teil I 

61. Bundesgesetz: Zivilverfahrens-Novelle 2022 – ZVN 2022 

 (NR: GP XXVII RV 1291 AB 1400 S. 147. BR: AB 10924 S. 939.) 

61. Bundesgesetz, mit dem die Jurisdiktionsnorm, die Zivilprozessordnung, das Arbeits- 
und Sozialgerichtsgesetz, das Gerichtsorganisationsgesetz, das Sachverständigen- und 
Dolmetschergesetz, das Gerichtsgebührengesetz, das Gerichtliche Einbringungsgesetz, das 
E-Commerce-Gesetz, das Rechtspflegergesetz, das Strafvollzugsgesetz, das 
Kinderbetreuungsgeldgesetz und das Familienzeitbonusgesetz geändert werden 
(Zivilverfahrens-Novelle 2022 – ZVN 2022) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung der Jurisdiktionsnorm 

Die Jurisdiktionsnorm (JN), RGBl. Nr. 111/1895, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 148/2020, wird wie folgt geändert: 

1. In § 7 Abs. 2 wird das Wort „fachmännischen“ durch das Wort „fachkundigen“ ersetzt. 

2. Dem § 7 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Fachkundige Laienrichter sind in Ausübung ihres Amtes unabhängig; sie haben hiebei die mit 
dem Richteramt verbundenen Befugnisse im vollen Umfang.“ 

3. In § 8 Abs. 2 wird das Wort „fachmännischen“ durch das Wort „fachkundigen“ ersetzt und folgender 
Satz angefügt: 

„§ 7 Abs. 3 ist anzuwenden.“ 

4. In § 10 Abs. 2 wird das Wort „fachmännische“ durch das Wort „fachkundige“ ersetzt. 

5. Die §§ 15 bis 18 samt Überschrift lauten: 

„Fachkundige Laienrichter in Handelssachen 

§ 15. (1) Das Amt eines fachkundigen Laienrichters in Handelssachen ist ein Ehrenamt. Fachkundige 
Laienrichter führen während der Dauer ihrer Verwendung die Bezeichnung 
„Kommerzialrat/Kommerzialrätin“. Sie haben nur bei Amtshandlungen, die der Senat außerhalb des 
Gerichtsgebäudes vornimmt, Anspruch auf Vergütung in gleicher Art wie die Berufsrichter des 
Gerichtshofs, dem sie angehören. 

(2) Für jeden Gerichtshof, der in Ausübung der Gerichtsbarkeit in Handelssachen tätig ist, sind 
fachkundige Laienrichter in ausreichender Anzahl nach Einholung von Vorschlägen der zuständigen 
Wirtschaftskammer und des Personalsenats des betreffenden Gerichtshofs von der Bundesministerin für 
Justiz im Einvernehmen mit der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort zu 
bestellen. Zu fachkundigen Laienrichtern bei den Gerichtshöfen zweiter Instanz sind tunlichst solche 
Personen zu bestellen, die schon durch längere Zeit bei den Gerichtshöfen erster Instanz als Laienrichter 
zufriedenstellend tätig waren. 

(3) Ein fachkundiger Laienrichter wird für eine Amtszeit von fünf Jahren bestellt; seine 
Wiederbestellung ist zulässig. Hat ein fachkundiger Laienrichter an einer Tagsatzung zur mündlichen 
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Streitverhandlung teilgenommen, in der auch Beweise aufgenommen worden sind, so verlängert sich 
seine Amtszeit für dieses Verfahren bis zu dessen Erledigung in dieser Instanz. 

(4) Die zu fachkundigen Laienrichtern bestellten Personen haben vor ihrer ersten Verwendung als 
Beisitzer dem Präsidenten des Gerichtshofs, für den sie bestellt worden sind, folgendes Gelöbnis zu 
leisten: 

„Ich gelobe, die in der Republik Österreich geltende Rechtsordnung unverbrüchlich zu beachten, die 
Pflichten meines Amtes gewissenhaft, uneigennützig, unparteiisch und ohne Unterschied der Person zu 
erfüllen und das Amtsgeheimnis zu wahren.“ 

Bei Wiederernennung genügt die Verweisung auf das bereits geleistete Gelöbnis. Ein fachkundiger 
Laienrichter darf sein Amt erst nach Leistung des Gelöbnisses ausüben. 

(5) Die Bestimmungen über die Ausgeschlossenheit und Befangenheit von Richtern (§§ 19 ff; § 22 
GOG) gelten auch für fachkundige Laienrichter. 

§ 16. (1) Zum fachkundigen Laienrichter in Handelssachen können nur Personen bestellt werden, die 

 1. das 24. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und die die 
Voraussetzungen für das Wahlrecht zum Nationalrat erfüllen, 

 2. zur Übernahme des Amtes bereit sind, 

 3. infolge ihres Berufes über eine genaue Kenntnis des geschäftlichen Verkehrs und der für diesen 
geltenden Gesetze und Gewohnheiten verfügen und 

 4. von der zuständigen Wirtschaftskammer und dem Personalsenat des betreffenden Gerichtshofs 
vorgeschlagen werden. 

(2) Als fachkundige Laienrichter in Handelssachen können vorgeschlagen werden 

 a) im Firmenbuch eingetragene Einzelunternehmer, 

 b) sonstige Unternehmer im Sinne des § 1 UGB, 

 c) unbeschränkt haftende Gesellschafter einer im Firmenbuch eingetragenen 
Personengesellschaft, 

 d) Mitglieder des vertretungsbefugten Organs einer im Firmenbuch eingetragenen juristischen 
Person, 

 e) Personen, die seit mehreren Jahren in leitender Stellung in einem Unternehmen tätig sind . 

§ 17. (1) Das Amt als fachkundiger Laienrichter in Handelssachen endet 

 1. mit Ablauf der Amtszeit (§ 15 Abs. 3), 

 2. durch Amtsenthebung oder 

 3. durch Tod. 

(2) Ein fachkundiger Laienrichter ist seines Amtes zu entheben, wenn er 

 1. eine der gesetzlichen Bestellungsvoraussetzungen verliert, 

 2. auf Grund seiner gesundheitlichen Verfassung seine richterlichen Aufgaben nicht mehr erfüllen 
kann, 

 3. ohne genügende Entschuldigung die Pflichten seines Amtes wiederholt vernachlässigt, 

 4. ein Verhalten setzt, das dem Ansehen des Amtes eines fachkundigen Laienrichters zuwiderläuft 
oder 

 5. selbst um seine Amtsenthebung ersucht. 

(3) Der Verlust der Unternehmereigenschaft, die Löschung der Firma, das Ausscheiden aus dem 
Unternehmen, in welchem der Laienrichter zur Zeit seiner Bestellung beschäftigt war, sowie das 
Überschreiten der in § 16 Abs. 1 Z 1 festgelegten Altersgrenze ziehen einen Verlust des Amtes nicht nach 
sich. 

(4) Über die Enthebung nach Abs. 2 Z 1 bis 3 und 6 hat das Gericht, das im Sinne des § 90 RStDG, 
BGBl. Nr. 305/1961, Dienstgericht wäre, in dem nach § 93 Abs. 1 RStDG vorgesehenen Verfahren, und 
über die Enthebung nach Abs. 2 Z 4 das Gericht, das im Sinne des § 111 RStDG Disziplinargericht wäre, 
in dem nach §§ 112 bis 120, 122 bis 149, 151, 152 lit. a, 153, 154, 155 Abs. 1, 157, 161 bis 165 RStDG 
vorgesehenen Verfahren mit der Maßgabe zu entscheiden, dass außer der Enthebung keine Strafe 
verhängt werden darf. 

(5) Über die Enthebung nach Abs. 2 Z 5 hat der Präsident desjenigen Gerichtshofs zu entscheiden, 
für den der fachkundige Laienrichter bestellt worden ist. 



 BGBl. I - Ausgegeben am 14. April 2022 - Nr. 61 3 von 22 

www.ris.bka.gv.at 

§ 18. (1) Wenn die Stelle eines fachkundigen Laienrichters in Handelssachen zur Besetzung 
gelangen soll, hat der Präsident des Gerichtshofs die zuständige Wirtschaftskammer zur Erstattung eines 
Vorschlags aufzufordern. Sind mehrere Stellen zu besetzen, so hat die Aufforderung die Anzahl der zu 
besetzenden Stellen zu enthalten. 

(2) Zuständige Wirtschaftskammer ist für die Gerichtshöfe erster Instanz diejenige Landeskammer, 
in deren Wirkungsbereich der Sprengel des jeweiligen Gerichtshofs fällt. Für die Gerichtshöfe zweiter 
Instanz sind diejenigen Landeskammern abwechselnd zuständig, in deren Wirkungsbereiche die Sprengel 
der jeweiligen Gerichtshöfe fallen. 

(3) Die zuständige Wirtschaftskammer hat für jede Stelle drei Personen vorzuschlagen. Bei 
Vorschlägen, die für mehrere Stellen erstattet werden, muss die Anzahl der vorgeschlagenen Personen die 
Anzahl der zu besetzenden Stellen wenigstens um die Hälfte übersteigen; ein Bruchteil ist hiebei als 
Ganzes in Anschlag zu bringen. 

(4) Wenn ein fachkundiger Laienrichter in Handelssachen, der infolge Ablaufs seiner Amtszeit 
auszuscheiden hat, bereit ist, dieses Amt für weitere fünf Jahre zu übernehmen, und zugleich nach dem 
Beschluss des Personalsenats des Gerichtshofs dessen Wiederbestellung in Aussicht zu nehmen wäre, 
sowie die Bestellungsvoraussetzungen (§ 16) nach wie vor gegeben sind, hat der Präsident des 
Gerichtshofs der zuständigen Wirtschaftskammer bei der Aufforderung zur Erstattung des Vorschlags 
mitzuteilen, dass es ihr freistehe, die Wiederbestellung des ausscheidenden Laienrichters zu beantragen 
oder einen Vorschlag zur Neubesetzung der Stelle zu erstatten. Nur im letzteren Falle hat der Vorschlag 
die in Abs. 3 bestimmte Zahl von Personen zu umfassen. 

(5) Nach Einlangen der Vorschläge der zuständigen Wirtschaftskammer hat der Personalsenat des 
Gerichtshofs ein Gutachten abzugeben.“ 

6. § 92b erhält die Bezeichnung „§ 92c“. 

7. Nach § 92a wird folgender § 92b samt Überschrift eingefügt: 

„Streitigkeiten wegen Verletzung eines Persönlichkeitsrechts in einem elektronischen 
Kommunikationsnetz 

§ 92b. Streitigkeiten wegen Verletzung eines Persönlichkeitsrechts in einem elektronischen 
Kommunikationsnetz können auch bei dem Gericht angebracht werden, in dessen Sprengel das 
schädigende Ereignis eingetreten ist oder einzutreten droht.“ 

8. Nach § 101 wird folgender § 101a samt Überschrift eingefügt: 

„Klagen nach der Fluggastrechte-Verordnung 

§ 101a. Für Klagen über Ansprüche nach der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 über eine gemeinsame 
Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und 
bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) 
Nr. 295/91 (Fluggastrechte-Verordnung), ABl. Nr. L 046 vom 17.02.2004 S. 1, in der Fassung der 
Berichtigung ABl. Nr. L 119 vom 07.05.2019 S. 202 ist, wenn der Abflugs- oder Ankunftsort in 
Österreich liegt, auch das Gericht zuständig, in dessen Sprengel der Abflugs- oder Ankunftsort liegt.“ 

9. In § 109b wird nach dem Klammerausdruck „(§ 131a Z 1 AußStrG)“ das Wort „und“ durch die 
Wortfolge „sowie für die Anerkennung, Vollstreckbarerklärung und Vollstreckung“ ersetzt. 

10. § 118 Z 1 entfällt. 

11. Der Text des § 123 erhält die Absatzbezeichnung „(1)“; folgender Abs. 2 wird angefügt: 

„(2) Für das Inkrafttreten der Zivilverfahrens-Novelle 2022 (ZVN 2022), BGBl. I Nr. 61/2022, gilt 
Folgendes: 

 1. Die §§ 7, 8, 10, 15 bis 18 samt Überschrift, 92b samt Überschrift, 92c, 101a samt Überschrift, 
109b und 118 in der Fassung der ZVN 2022 treten mit 1. Mai 2022 in Kraft. Die §§ 7, 8, 10, 15 
bis 18 samt Überschrift sind auf nach dem 30. April 2022 zu bestellende fachkundige 
Laienrichter in Handelssachen anzuwenden. §§ 92b und 101a sind in dieser Fassung auf Klagen 
anzuwenden, die nach dem 30. April 2022 eingebracht werden. 

 2. Die Verordnung der Bundesregierung vom 26. Juli 1933 über Änderungen der 
Gerichtsverfassung und des gerichtlichen Verfahrens (Achte Gerichtsentlastungsnovelle), BGBl. 
Nr. 346/1933, und die Verordnung der Minister der Justiz und des Handels vom 1. Juni 1897 
über die Ernennung der fachmännischen Laienrichter aus dem Handelsstande und aus dem Kreise 
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der Schiffahrtskundigen, RGBl. Nr. 129/1897, werden mit Ablauf des 30. April 2022 
aufgehoben. 

 3. Soweit in anderen Bundesgesetzen auf den Begriff „fachmännischer Laienrichter“ in der 
jeweiligen grammatikalischen Form Bezug genommen wird, tritt mit Wirkung vom 1. Mai 2022 
an dessen Stelle der Begriff „fachkundiger Laienrichter“ in der jeweiligen grammatikalisch 
richtigen Form. Dies gilt nicht für die Verwendung dieses Begriffs in Schluss- und 
Übergangsbestimmungen sowie in In- und Außerkrafttretensbestimmungen.“ 

Artikel 2 

Änderung der Zivilprozessordnung 

Die Zivilprozessordnung (ZPO), RGBl. Nr. 113/1895, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 148/2020, wird wie folgt geändert: 

1. In § 64 Abs. 3 entfällt der letzte Satz. 

2. Dem § 68 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Das Gericht hat den Ersatz von Gerichtsgebühren auch der Höhe nach festzulegen; über Einwendungen 
gegen die Höhe der Gerichtsgebühren ist im Rekursverfahren zu entscheiden.“ 

3. In § 70 wird nach dem zweiten Satz folgender Satz eingefügt: 

„Wird dieser Beschluss vom Gericht nicht innerhalb von vier Wochen nach rechtskräftiger Entscheidung 
über die Streitsache gefasst, so hat der Revisor eine Beschlussfassung zu beantragen.“ 

4. Dem § 71 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Das Gericht hat den Ersatz von Gerichtsgebühren auch der Höhe nach festzulegen; über Einwendungen 
gegen die Höhe der Gerichtsgebühren ist im Rekursverfahren zu entscheiden.“ 

4a. In § 73b Abs. 1 letzter Satz wird der Betrag „800 Euro“ durch den Betrag „1 000 Euro“ und der 
Betrag „1 200 Euro“ durch den Betrag „1 400 Euro“ ersetzt. 

5. Dem § 73b Abs. 2 werden folgende Sätze angefügt: 

„Wird dieser Beschluss vom Gericht nicht innerhalb von vier Wochen nach rechtskräftiger Entscheidung 
über die Streitsache gefasst, so hat der Revisor eine Beschlussfassung zu beantragen. Dem Revisor steht 
auch der Rekurs gegen einen Beschluss nach dieser Bestimmung zu; er hat im Rekursverfahren 
Parteistellung.“ 

6. In § 75 Z 1 wird das Wort „Beschäftigung“ durch die Wortfolge „soweit bekannt Beschäftigung und 
Geburtsdatum oder bei Rechtsträgern, die im Firmenbuch eingetragen sind, die Firmenbuchnummer“ 
ersetzt. 

7. § 80 entfällt. 

8. § 82 Abs. 1 lautet: 

„(1) Wenn eine Partei in einem Schriftsatz auf in ihren Händen befindliche Urkunden Bezug 
genommen hat, ist sie auf Verlangen des Gegners verpflichtet, ihm diese Urkunden in Abschrift innerhalb 
von drei Tagen zu übersenden und das Gericht hievon zu benachrichtigen oder, wenn die Herstellung von 
Abschriften nicht zumutbar ist oder der Gegner die Vorlage in Urschrift verlangt, die Urkunden in 
Urschrift bei Gericht innerhalb von drei Tagen zu hinterlegen und den Gegner hievon zu benachrichtigen. 
Der Gegner kann sodann die Urkunden innerhalb von drei Tagen nach empfangener Benachrichtigung 
einsehen und davon Abschriften herstellen.“ 

9. In § 84 Abs. 2 entfällt die Wortfolge „ , oder wenn es an der erforderlichen Anzahl von 
Schriftsatzexemplaren oder von Rubriken fehlt“. 

10. In § 84 wird nach Abs. 2 folgender Abs. 2a eingefügt: 

„(2a) Das Gericht hat die Einhaltung der Formvorschrift des § 75 Z 3 von Amts wegen nur dann zu 
prüfen, wenn es diesbezüglich Bedenken hat.“ 
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11. § 85 Abs. 1 lautet: 

„(1) Zum Zwecke der Beseitigung von Formgebrechen kann die Partei vorgeladen oder ihr der 
Auftrag zur Behebung der gleichzeitig zu bezeichnenden Formgebrechen erteilt werden.“ 

12. § 85 Abs. 2 erster Satz lautet: 

„War bei Überreichung des Schriftsatzes eine Frist einzuhalten, so ist für die Anbringung des 
verbesserten Schriftsatzes eine neuerliche Frist festzusetzen, bei deren Einhaltung der Schriftsatz als am 
Tag seines ersten Einlangens überreicht anzusehen ist.“ 

13. In § 180 Abs. 2 erster Satz wird nach dem Wort „Urkunden“ die Wortfolge „in Urschrift oder 
Abschrift“ und nach der Wortfolge „bei Gericht zu erlegen“ die Wortfolge „oder zur mündlichen 
Verhandlung mitzubringen“ eingefügt. 

14. In § 183 Abs. 1 Z 2 wird nach dem Wort „Zusammenstellungen“ die Wortfolge „in Urschrift oder 
Abschrift“ und nach der Wortfolge „bei Gericht belassen“ die Wortfolge „oder zur mündlichen 
Verhandlung mitbringen“ eingefügt. 

15. Die §§ 207 bis 213 samt Überschriften lauten: 

„Verhandlungsprotokoll 

§ 207. (1) Über jede mündliche Verhandlung vor Gericht ist ein Protokoll (Verhandlungsprotokoll) 
aufzunehmen. Kann eine Verhandlung nicht an einem Tag zu Ende geführt werden, so ist für jede 
einzelne Tagsatzung ein Protokoll aufzunehmen. Eine Ausfertigung des Protokolls ist den Parteien, 
ausgenommen im Fall des § 209 Abs. 5, von Amts wegen zuzustellen. 

(2) Bei Streitverhandlungen, bei denen ein durch Urteilsvermerk (§ 418 Abs. 1) beurkundetes 
Versäumungsurteil gefällt wird, wird das Verhandlungsprotokoll durch den Urteilsvermerk ersetzt. Der 
Kläger kann gegen die Angaben des Urteilsvermerks Widerspruch im Sinne des § 210 einlegen. 

Inhalt des Verhandlungsprotokolls 

§ 208. (1) Das Protokoll hat außer den durch das Gesetz im einzelnen angeordneten Aufzeichnungen 
und Angaben jedenfalls zu enthalten: 

 1. die Benennung des Gerichts, die Namen der Richter und, wenn ein Schriftführer oder ein 
Dolmetscher zugezogen wird, deren Namen; die Angabe von Zeit, Ort und Dauer der 
Verhandlung, und bei einer Verhandlung vor dem erkennenden Gericht die Angabe, ob die 
Verhandlung öffentlich durchgeführt wurde oder die Öffentlichkeit ausgeschlossen war; 

 2. die Namen der Parteien und ihrer Vertreter sowie die kurze Bezeichnung des Streitgegenstandes; 

 3. die Benennung und die Namen der Personen, welche als Parteien oder als deren Vertreter oder 
Bevollmächtigte zur Verhandlung erschienen sind, sowie die Angabe, ob und welche dieser 
Personen unter Verwendung technischer Kommunikationsmittel zur Wort- und Bildübertragung 
teilgenommen haben. 

(2) Im Verhandlungsprotokoll sind der Verlauf und der Inhalt der Verhandlung in gedrängt 
zusammenfassender Form darzustellen. Insbesondere sind die während der Verhandlung von den Parteien 
abgegebenen wesentlichen Erklärungen und die gestellten Anträge, soweit sie für den Gang oder die 
Entscheidung des Verfahrens erheblich sind, der zusammengefasste Inhalt des sich auf den Sachverhalt 
beziehenden beiderseitigen Vorbringens und die angebotenen Beweismittel, der wesentliche Inhalt der 
Erörterung des Sach- und Rechtsvorbringens samt dem wesentlichen Inhalt des Prozessprogramms, eine 
zusammenfassende Wiedergabe der Inhalte der Beweisaufnahmen sowie die bei der Verhandlung 
gefällten und verkündeten gerichtlichen Entscheidungen aufzunehmen. 

(3) Bei Angabe des Inhaltes des tatsächlichen Vorbringens und der Beweisanbote ist nach 
Tunlichkeit auf die vorbereitenden Schriftsätze Bezug zu nehmen; soweit vorbereitende Schriftsätze 
vorliegen, genügt es, wenn alle erheblichen Abweichungen des mündlichen Vorbringens protokolliert 
werden. 

(4) Das Gericht kann auf Antrag oder von Amts wegen anordnen, dass einzelne Teile des 
tatsächlichen Vorbringens oder der Beweisanbietungen oder der Inhalte der Beweisaufnahmen 
ausführlicher in das Protokoll aufgenommen werden. 

(5) In der Verhandlung abgegebene Erklärungen und gestellte Anträge der Parteien sowie 
verkündete gerichtliche Entscheidungen können auch in besonderen Schriftstücken dem Protokoll als 
Anlagen beigefügt werden. In diesem Fall ist nur die Tatsache zu protokollieren, dass die Erklärung 
abgegeben, der Antrag gestellt oder die Entscheidung verkündet und dem Protokoll angefügt wurde. 


